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Prüfung von Blitzschutzsystemen für 
explosionsgefährdete Bereiche
Jürgen Wettingfeld, Krefeld

Blitzschutzsysteme, die der Normenreihe DIN EN 62305 entsprechen, sind Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes, schützen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine bauliche Anlage gegen direkte Blitzeinwirkung 
und reduzieren die Wahrscheinlichkeit gefährlicher Funken durch Blitzeinwirkung. Voraussetzung für die ein-
wandfreie Funktion ist ein auf die jeweilige bauliche Anlage angepasstes Blitzschutzsystem. 

D ie dauerhafte Funktion eines Blitz-
schutzsystems ist nur gegeben, 

wenn dies durch regelmäßige Prüfungen 
sichergestellt wird. Dies gilt in besonde-
rem Maße für bauliche Anlagen mit ex-
plosionsgefährdeten Bereichen, für die 
der Gesetzgeber Blitzschutzmaßnahmen 
als 
; vorbeugender Brandschutz (Landes-
bauordnung), 
; Arbeitsschutzmaßnahme (Betriebssi-
cherheitsverordnung, Gefahrstoffverord-
nung) oder
; aus Umweltschutzgründen (Gefahr-
stoffverordnung) fordert.

Die nachfolgenden Ausführungen be-
schreiben zuerst grundsätzlich gültige 
Informationen zum Thema Prüfung von 
Blitzschutzsystemen und geben dann 
weitere Informationen für Prüfungen 
von Blitzschutzsystemen in explosions-
gefährdeten Bereichen

Aufgabe der Prüfung eines Blitz-
schutzsystems

Aufgabe der Prüfung eines Blitz-
schutzsystems ist es, dass es folgende 
Anforderungen erfüllt:
; Gesetze, Verordnungen und Techni-
sche Regeln für Betriebliche Sicherheit 
werden eingehalten;
; die Auslegung der Schutzmaßnah-
men entspricht der Normenreihe DIN 
EN 62305,
; mitgeltende Normen, z.B. DIN 18014, 
DIN VDE 0100, DIN VDE 0101, DIN 
VDE 0165, DIN VDE 0800, werden nach 
Erfordernis berücksichtigt;
; alle Teile des Blitzschutzsystems be-
finden sich in einem guten Zustand, so 
dass sie ihre Funktion erfüllen kön-
nen;
; Korrosion ist nicht vorhanden;

·  alle baulichen Änderungen oder neue 
Versorgungseinrichtungen werden be-
rücksichtigt.

Umfang einer Prüfung
Nach DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 (6) , 

Abschnitt 2 gehören zur Prüfung
; die Überprüfung der technischen Do-
kumentation,
;  Sichtprüfungen,
; Messungen und 
; die umfassende Protokollierung in ei-
nem Prüfbericht.

Dem Prüfer sind vor Beginn der Prü-
fung Unterlagen zur Verfügung zu stel-
len, die alle erforderlichen Angaben zur 
Auslegung des Blitzschutzsystems ent-
halten. Hierzu gehören Angabe der Ent-
wurfskriterien und -beschreibung, Be-
rechnungen, Prüfberichte und techni-
sche Zeichnungen. Handelt es sich um 
eine bauliche Anlage mit explosionsge-
fährdeten Bereichen, dann werden da-
rüber hinaus auch noch Gefährdungs-
beurteilung, Explosionsschutzdoku-
ment und Ex-Zonenpläne benötigt. 
Hieraus ergibt sich die Schlussfolge-
rung, dass der Betreiber der baulichen 
Anlage schon bei der Abnahmedoku-
mentation darauf achten muss, dass 
diese Unterlagen vollständig und aussa-
gefähig zur Verfügung gestellt werden. 
Hierzu gehören z.B. Bedienungsanlei-
tungen für Überspannungsschutzgeräte 
(Bild 1), spezielle „Hochspannungsfes-
te Isolierte Leitungen (HIL)“ (Bild 2) 
oder geprüfte Anschlussbauteile für den 
Ex-Bereich.

Handelt es sich um eine Wiederho-
lungsprüfung, dann benötigt der Prüfer 
zusätzlich Berichte vorangegangener 
Wartungen und Prüfungen des Blitz-
schutzsystems.

Prüfablauf, Messverfahren und 
 Messgeräte

Für die eigentliche Prüfung eines 
Blitzschutzsystems ist die DIN EN 
62305-3 Beiblatt 3 von Bedeutung. Diese 
Norm enthält normative Informationen 
und zusätzliche Hinweise zum Prüfab-
lauf, den Messverfahren und den zu ver-
wendeten Messgeräten.

In der DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 wird 
im Abschnitt 5.4 ein systematischer 
Prüfablauf empfohlen, der folgende Ver-
fahrensschritte in einem detaillierten 
Ablaufplan beschreibt:
I. Prüfung der technischen Dokumenta-
tion 
II. Besichtigung der baulichen Anlagen 
und des Blitzschutzsystems
III.  Messungen vornehmen
IV. Blitzschutz gemäß Besichtigung und 
Messergebnisse bewerten

Insbesondere wenn eine Blitzschutz-
anlage das erste Mal geprüft wird, ist es 
sinnvoll die aufgeführte Reihenfolge zu 
beachten. 

Bevor mit den Messungen begonnen 
wird, muss geklärt werden 
; was soll gemessen werden, 
; welches Messverfahren soll zur An-
wendung kommen und 
; mit welchem Messgerät soll die Mes-
sung durchgeführt werden. 

Im Prinzip kennt die DIN EN 62305-3 
im Beiblatt 3, Abschnitt 5.3 drei Mess-
verfahren:

1. Messung der Durchgängigkeit der 
Verbindungen an Fangeinrichtungen, 
Ableitungen, Potentialausgleichsleitun-
gen und Erdungsleitungen, dabei dient 
ein niederohmiger Durchgang von <1 
Ohm als Richtwert (Bild 3 und Bild 4). 
Wird dieser Wert überschritten, dann ist 
die Ursache hierfür zu ermitteln. 
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Bild 1 Beispiel einer Einbauanleitung für ein Überspannungsschutzgeräte (Auszug, Quelle Fa. Phoenix Contact).
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2. Messung des Ausbreitungswider-
standes von Einzelerdern oder des Ge-
samtwiderstandes einer Erdungsanlage 
(Bild 5). Der Richtwert einer Erdungs-
anlage von 10 Ohm sollte nicht über-
schritten werden.

3. Ermittlung des spezifischen Boden-
widerstandes, der für die Planung einer 
Erdungsanlage benötigt wird.

Hinweis: Mit Hilfe einer Messung 
kann man den Zustand einer Erdungslei-
tung nur eingeschränkt beurteilen 
(Bild 6). Je nach Konzeption der Er-
dungsanlage kann man Leitungsunter-
brechungen im Erdreich oder den Korro-
sionszustand des Erders nicht oder nur 
bedingt herausfinden. Aus diesem 
Grund weist die DIN EN 62305-3 Bei-
blatt 3 im Abschnitt 5.2 daraufhin, das 
bei bestehenden Erdungsanlagen, die äl-
ter als 10 Jahre sind, der Zustand und die 
Beschaffenheit nur durch stellenweise 
Freilegung beurteilt werden können. 
Dies ist unter Umständen mit erhebli-
chen Tiefbaukosten verbunden, wenn 
die bauliche Anlage mit befestigten 
Oberflächen umgeben ist. Dies ist gerade 
in Industriebereichen meistens die Re-
gel. Die Messung kann mit Hilfe einer 
Erdungsmessbrücke oder einem Zangen-
messgerät erfolgen. Hinweise, wann wel-
ches Messverfahren und wann welches 
Messgerät zur Anwendung kommen soll, 
enthält die DIN EN 62305-3 Beiblatt 3 in 
der Tabelle und in den Bildern 7 bis 10.

Wichtig !!: 
Sollen Messungen in explosionsge-

fährdeten Bereichen durchgeführt wer-
den, dann sind Messgeräte einzusetzen, 
die für die Verwendung in diesen Berei-
chen zugelassen sind.

Blitzschutz-Fachkraft für explosions-
gefährdete Bereiche

Der in der DIN EN 62305-3 Ed. 1 (1) 
häufig verwendete Begriff Blitzschutz-
Fachkraft wird in der Norm nicht aus-
reichend definiert. Aus diesem Grund 

Bild 6 Unzulässige Verwendung von Aluminiumdraht 
im Erdreich.

Bild 2 Beispiel einer Einbauanleitung für die Verle-
gung einer hochspannungsfesten isolierten Leitung   

Auszug Quelle: Fa. Dehn.

Bild 3 Durchgängig-
keitsmessung mit Er-
dungsmessgerät zwi-
schen Erdeinführung 
und Ableitung  Quelle: 

DIN EN 62305–3 Beiblatt 3, 

Bild 7

Bild 4 Durchgängig-
keitsmessung mit Zan-
genmessgerät, alle 
Trennstellen geschlos-
sen  Quelle: DIN EN 

62305–3 Beiblatt 3, Bild 11

Bild 5 Messung des 
Ausbreitungswiderstands 
der Erdungsanlage mit 
einem Erdungsmessge-
rät, Sonde und Hilfser-
der, alle Trennstellen of-
fen, keine Verbindung 
zum Potentialausgleich  

Quelle: DIN EN 62305–3 

Beiblatt 3, Bild 11
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hat das für Blitzschutz zuständige Ko-
mitee K 251 im nationalen Vorwort die 
Anforderungen an die Blitzschutz-
Fachkraft für die Bereiche Montage, 
Prüfung und Planung umfassend defi-
niert [1]. In der Fassung der DIN EN 
62305-3 Ed. 2 aus 2011 [4] wurde diese 
Definition erweitert und beinhaltet jetzt 
auch die Anforderungen explosionsge-
fährdeter Bereiche. Die Anforderungen 
orientieren sich eng an den Anforde-
rungen, die in der Normenreihe DIN 
EN 60079 (DIN VDE 0165) beschrie-
ben sind.

Demnach müssen Planer, Handwerker 
und Prüfer von Blitzschutz-Maßnahmen 
in explosionsgefährdeten Bereichen in 
der Lage sein, ihre Kompetenz zu bewei-
sen und den Nachweis erbringen, dass 
sie die nachstehend festgelegten Anfor-
derungen, Kenntnisse und Fachkunde 
besitzen:

a. Verständnis der allgemeinen Prinzi-
pien des Explosionsschutzes;

b. Verständnis der allgemeinen Prinzi-
pien der Schutzarten und der Geräte-
kennzeichnung;

c. Verständnis von Gesichtspunkten 
der Gerätekonstruktion, die das Konzept 
der Blitzschutzmaßnahmen beeinflus-
sen;

d. Verständnis des Inhalts von Zertifi-
katen und der einschlägigen Teile der re-
levanten Normen (u. a. der Normenreihe 
VDE 0165 und der DIN EN 62305-3 
(VDE 0185-305-3) und der Technischen 
Regeln für betriebliche Sicherheit 
(TRBS);

e. allgemeines Verständnis der Prüf-, 
Wartungs- und Instandsetzungsanforde-
rungen und Vertrautheit mit den beson-
deren Techniken und Geräten, die zu be-
rücksichtigen sind;

f. Verständnis der zusätzlichen 
Wichtigkeit von Arbeitserlaubnissyste-
men und sicherer elektrischer Tren-
nung hinsichtlich des Explosions-
schutzes.

Der Nachweis kann durch eine natio-
nale Weiterbildungsmaßnahme erfolgen, 
die die Inhalte der Punkte a) bis f) ent-
hält. Zu den Anforderungen an die Wei-
terbildung gehört eine geeignete Bewer-
tung und Dokumentierung.

 Beurteilung neuer Techniken
Neben der Prüfung von „klassischen“ 

Blitzschutzmaßnahmen werden zuneh-
mend getrennte Maßnahmen mit Hilfe 
von „Hochspannungsfesten Isolierten 
Leitungen“ (HIL) realisiert. Die durch 
den Hersteller zugesagte Schutzwirkung 

ist nur gegeben, wenn die Forderungen 
der Einbauanleitungen konsequent ein-
gehalten werden. Dies betrifft nicht nur 
die handwerkliche Ausführung, sondern 

auch die erforderlichen Berechnungen, 
Ermittlung der Schutzräume u.s.w. Dies 
stellt natürlich auch den Prüfer vor neue 
Herausforderungen, denen er nur ge-

Bild 7 Checkliste für HIL   Quelle: Fa. Dehn Neumarkt / Opf.

Bild 8 Beispiel für die Anwendung des Blitzkugelverfahrens.

Anerkannte Regel der Technik:
•	  Getrennte Blitzschutzmaßnahmen können durch die Realisierung von zuvor 

 erechneten Trennungsabständen nach DIN EN 62305-3 realisiert werden.
•	  Fangeinrichtungen können nach dem Maschenverfahren geplant und angeordnet 

werden.

Stand der Technik:
•	  Getrennte Blitzschutzmaßnahmen können mit Hilfe von hochspannungsfesten 

 Leitungen realisiert werden.
•	  Fangeinrichtungen können nach dem Blitzkugelverfahren geplant und angeordnet 

werden. Mittels 3D-CAD-Darstellungen der baulichen Anlagen können einschlags-
gefährdete Bereiche identifiziert und Fangeinrichtungen optimiert werden  
(siehe Bild 8).

Tabelle Beispiele
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recht werden kann, wenn alle erforderli-
chen Unterlagen, Pläne und Berechnun-
gen in der Dokumentation vorhanden 
sind. 

Der Prüfer muss die Einbauanleitun-
gen im Detail kennen und dabei auch be-
rücksichtigen, dass sich Einbauanleitun-
gen im Laufe der Jahre ändern können. 
Hierbei kann es vorkommen, dass die 
Ausführung aus dem Errichtungsjahr 
der damaligen Einbauanleitung ent-
spricht, sich aber im Jahr der Prüfung 
Änderungen in der aktuellen Einbauan-
leitung ergeben haben, deren Auswir-
kungen vom Prüfer zu berücksichtigen 
und zu bewerten sind. Um die ord-
nungsgemäße Installation zu erleich-
tern, haben die Hersteller Checklisten 
herausgebracht (siehe Bild 7).

Blitzschutzmaßnahmen für explo -
sionsgefährdete Bereiche müssen nicht 
nur die „anerkannten Regeln der Technik“, 
d.h. die Normenreihe DIN EN 62305 beach-

ten (Tabelle). Gemäß Betriebssicher-
heitsverordnung ist der „Stand der 
Technik“ zu berücksichtigen. 

Die Bedeutung der Prüfung von rech-
nerischen Nachweisen zeigen die nach-
stehenden Varianten 1 und 2 (siehe 
Bild 9 und Bild 10).

 Zusammenfassung
Die Prüfung von Blitzschutzmaßnah-

men für bauliche Anlagen mit explo -
sionsgefährdeten Bereichen erfordert ne-
ben den reinen Kenntnissen des Blitz-
schutzes gründliche Kenntnisse mitgel-
tender Gesetze, Verordnungen und tech-
nischer Regeln (TRBS) (siehe auch (8) 
und (9)). Zusätzlich müssen Einbauan-
leitungen und Berechnungsmethoden 
beachtet werden. Insbesondere vor Be-
ginn einer Prüfung für eine unbekannte 
bauliche Anlage sind die Dokumenta -
tionsunterlagen sorgfältig zu prüfen.  

TS660
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Bild 9 Variante 1, Gebäudehöhe 20 m, 6 Fangmaste mit jeweils einer HIL, der zulässige Trennungsabstand wird 
sehr deutlich überschritten.

Bild 10 Variante 2, Gebäudehöhe 8 m, 6 Fangmaste mit jeweils einer HIL, der zulässige Trennungsabstand wird 
eingehalten.
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